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gegolten und daher eine Patrimonialisierung der Staatsgewalt durch das 
merowingische Königshaus bewirkt37. Allerdings könnten auch in 
noch heidnischer Vorstellungswelt gründende Ideen von einem be­
sonderen Königsheil der Merowinger wirksam geworden sein38, von 
einem Charisma, das natürlich allen Königssöhnen gleichermaßen 
zugekommen sein und ihnen ein gleiches Anrecht auf die Herrschaft 
garantiert haben muß39. Jedoch ist es umstritten, ob die Zeitgenossen 
in den Merowingern tatsächlich Träger eines solchen Heiles gesehen 
haben40.
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